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GEMEINDEINFO
Blutspendeaktion 

Das Rote Kreuz lädt alle Thalerinnen und Thaler zur 

Blutspendeaktion ein:

Sollten Sie zum ersten Mal Blut spenden wollen, 

hier einige Informationen zum Ablauf:

• Blut spenden können alle gesunden Frauen und      

Männer ab 18 Jahren.

• Mithilfe eines Fragebogens wird vorab festgestellt,

ob Sie geeignet sind. Danach werden Hämoglobin,

Blutdruck, Puls und Körpertemperatur gemessen.

• Bei der Blutspende werden der Spenderin oder

dem Spender ca. 500 ml Blut entnommen, das der

Körper schnell wieder ersetzt.

• Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss zur Stär-

kung.

Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis 

und einen Mund-Nasen-Schutz mit.

Wann? Montag, den 25. Jänner 2021

Uhrzeit? 17.00 bis 20.00 Uhr 

Wo?  im Thalsaal (Arnold 

  Schwarzenegger Volksschule) 

Durchschnittlich werden in der Steiermark jährlich

circa 52.000 Blutkonserven benötigt. Ihre Spende ist

auch deshalb so wichtig, weil Blutkonserven maximal

42 Tage lang haltbar sind und nicht unbegrenzt 

gelagert werden können.

Hilf mit deiner Blutspende, Leben zu retten!

© Österreichisches Rotes Kreuz 



Tierzuchtförderung 

Besamungskostenzuschuss 2020

Alle Landwirte, die für das Jahr 2020 bereits Beihil-

fen im Rahmen der Förderung der Vatertierhaltung 

(z.B. durch den Tierarzt abgerechnete Besamungs- 

kostenzuschüsse, Förderung für Muttersauen) erhal-

ten haben bzw. noch erhalten werden, können bis zum  

28. Februar 2021 einen Antrag auf Besamungs- 

kostenzuschuss bei der Marktgemeinde Thal stellen. 

Hierbei müssen die dazugehörigen Unterlagen (Besa-

mungsscheine für Rinder, Rechnungen über den Be-

zug von Schweinesamen, Tierbestandsverzeichnisse)  

vollständig vorgelegt werden.

Deckung im Natursprung

Ebenfalls bis zum 28. Februar 2021 müssen Vatertier-

halter der Marktgemeinde Thal melden, wie viele Tiere 

im Natursprung gedeckt wurden. Meldepflichtig sind 

alle Viehzuchtgenossenschaften und private Vatertier-

halter.

Für nach dem 28. Februar 2021 eingereichte Anträge 

ist keine Förderung möglich.

Spenden für Thaler helfen 
Thalern

Mit der Aktion Thaler helfen Thalern unterstützt die 

Gemeinde Mitbürgerinnen und Mitbürger in Krisensi-

tuationen auch finanziell. Wir helfen z.B. in Krankheits-

fällen bei unerwarteten medizinischen Ausgaben oder 

leisten einen Beitrag zu Bestattungskosten, die die 

Möglichkeiten der Hinterbliebenen oft übersteigen.  

So erhielt – neben vielen anderen – eine Thalerin, de-

ren Sohn nach einer tragischen, langen Vorgeschichte 

verstorben ist, kürzlich eine Soforthilfe. Einer Familie 

mit zwei Kindern, die ihren Vater viel zu früh verloren 

haben, konnten wir ebenfalls unter die Arme greifen. 

Auch wenn wir das Leid der Betroffenen dadurch nicht 

mindern können, tragen wir hoffentlich dazu bei, dass 

zu den Schicksalsschlägen nicht auch noch finanzielle 

Nöte kommen.

Wir danken all jenen, die bisher für unsere Aktion ge-

spendet haben und diese Hilfe damit erst möglich ma-

chen! 

Doch unsere vorhandenen Mittel sind begrenzt. Bitte 

unterstützen Sie uns deshalb mit Ihrem Beitrag, damit 

wir auch weiterhin schnell, diskret und unbürokratisch 

in Notlagen helfen können! 

Spendenkonto IBAN AT17 3837 7000 0300 0015 

Verwendungszweck: Thaler helfen Thalern 

Die Marktgemeinde Thal leitet Ihre Spende in vollem 

Umfang an bedürftige Personen weiter und stellt auf 

Wunsch auch gerne eine Spendenbestätigung aus. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung – für ein 

menschliches Miteinander in Thal!
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